
 
 
 

Beitragsordnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Beschluss der Landesmitgliederversammlung  
vom 20. April 2002 
 
 
Unsere Beitragsordnung sieht wie folgt aus: 
 
- eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von:                  5,00 € 
- Schüler/Studenten/Erwerbslose/Sozialhilfeempfänger: monatlich 1,00 € 
- Übrige monatlich 2,50 € 
 
 
Über Beitragsfreistellung entscheidet wie bisher der Vorstand auf Antrag. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


